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1. Aufgaben des Wahlvorstandes



• Wahlvorstand besteht aus fünf bis neun* Personen:

– ein/e Wahlvorsteher/in

– deren/dessen Stellvertretung

– eine schriftführende Person

– zwei bis sechs weitere Mitglieder

• Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes:

– Beschlussfassung durch einfache Mehrheit

– bei Stimmengleichheit: Stimme der Wahlvorsteherin/des 
Wahlvorstehers ist ausschlaggebend

= Mitglieder des Wahlvorstandes 
(MdW)

* in Hennigsdorf zur Hauptwahl 
i.d.R. 8 Personen / zur Stichwahl 

womöglich teilweise nur 6 Personen
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1. Aufgaben des Wahlvorstandes
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1. Aufgaben des Wahlvorstandes

• Anwesenheitspflichten des Wahlvorstandes:

– während der Wahlzeit von 8 Uhr bis 18 Uhr:

o mindestens 3 MdW einschließlich Wahlvorsteher/in und schriftführender 
Person oder der jeweiligen Stellvertretung

o Einteilung in Früh- (7:30 – 13:00 Uhr) und Spätschicht (ab 12:30 Uhr)

– während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses nach 
18 Uhr:

o möglichst alle, mindestens jedoch 5 MdW einschließlich Wahlvorsteher/in und 
schriftführender Person oder der jeweiligen Stellvertretung
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1. Aufgaben des Wahlvorstandes

• Aufgaben Wahlvorsteher/in (und Stellvertretung):

– Verteilung der Aufgaben auf die MdW

– Verpflichtung der MdW zur unparteiischen Wahrnehmung des Amtes 
und zur Verschwiegenheit

– Beaufsichtigung über ordnungsgemäße Stimmabgabe im Wahllokal

– Korrektur des Wählerverzeichnisses, falls notwendig
(zum Beispiel bei nachträglich ausgestellten Wahlscheinen)

– Übermittlung der Bereitschafts- (um 8:00 Uhr), Wahlbeteiligungs- (ca. 
13:30 Uhr) und Schnellmeldung (nach Auszählung) an die 
Wahlbehörde; Hinweise dazu sind im Wahlkoffer
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1. Aufgaben des Wahlvorstandes

• Aufgaben schriftführende Person (und Stellvertretung):

– Betreuung des Wählerverzeichnisses:

• Prüfung der Wahlberechtigung der Wählenden

• Vermerke der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis

• Zählung der Stimmabgabevermerke bei der Stimmenauszählung

– Ausfüllen der Wahlniederschrift, Sortierblätter und Zählliste(n)
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1. Aufgaben des Wahlvorstandes

• Aufgaben übrige MdW:

– Ausgabe der Stimmzettel

– Prüfung der Wahlberechtigung (Wahlbenachrichtigung und/oder 
Personaldokument)

– Sammlung der abgegebenen Wahlscheine

– Zählung von Stimmzetteln bei der Ergebnisermittlung

– Unterstützung bei Beaufsichtigung der Wahlkabinen

– Absicherung und Umsetzung der gegebenenfalls erforderlichen 
coronabedingten Hygienemaßnahmen (zum Beispiel Desinfektion der 
Tische in den Wahlkabinen)
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2. Wahlvorbereitung
a) im Wahllokal
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2. Wahlvorbereitung a) im Wahllokal

• vor Öffnung des Wahllokals zu klären:

– Sind genügend amtliche Stimmzettel für die Wählenden vorhanden?

– Sind hinreichend Wahlkabinen aufgestellt und wird das 
Wahlgeheimnis gewahrt? (Augenmerk u.a. auf Fenster, Spiegel) Sind 
diese vom Platz der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers sichtbar?

– Sind ausreichend Schreibstifte vorhanden?

– Prüfung der Wahlurnen, damit diese ab 8:00 Uhr öffentlich versiegelt 
bzw. verschlossen werden können?
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2. Wahlvorbereitung a) im Wahllokal

• vor Öffnung des Wahllokals zu klären:

– Liegen das richtige Wählerverzeichnis des Wahlbezirkes und die Vordrucke 
zur Wahlniederschrift vor? 

– Sind die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl (Kommunalwahlgesetz und 
Kommunalwahlverordnung) vorhanden?

– Liegen die folgenden Dokumente und Hilfsmittel vor?

• Sortierblätter für die Stapelbildung der Stimmzettel

• Zählliste(n)

• Liste der ungültigen Wahlscheine
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2. Wahlvorbereitung a) im Wahllokal

• vor Öffnung des Wahllokals zu klären:

– Ist genügend Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der 
Stimmzettel und Wahlscheine für die spätere Rückgabe an die 
Wahlbehörde vorhanden?

– Ist der Ablauf der Schnellmeldung geklärt? Ist der Codename im 
Umschlag vorhanden?

– Liegen alle wichtigen Rufnummern der Wahlbehörde vor? Besteht 
eine direkte telefonische Verbindung, die gut hörbar und immer 
erreichbar ist? Ist das Handy aufgeladen und ist ein Akkuladegerät 
verfügbar? Ist beim Handy, für die tel. Übermittlung, die Codesperre 
aktiviert?
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2. Wahlvorbereitung a) im Wahllokal

Vorschlag für die 
Einrichtung eines 

Wahllokals

(dargestellte 
Sitzordnung ist bis auf 

die schriftführende 
Person nicht 
verbindlich)
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2. Wahlvorbereitung a) im Wahllokal

• Aufstellen der Wahlkabinen:

Wahlkabinen sind so aufzustellen, dass eine Einsicht durch Dritte 
während der Stimmabgabe - auch beim Betreten oder Verlassen der 
anderen Wahlkabinen - nicht möglich ist.

FALSCH:
ohne Zwischenraum

RICHTIG:
mit Zwischenraum

oder Einzelkabinen

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3
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2. Wahlvorbereitung 
b) vor dem Wahllokal
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2. Wahlvorbereitung b) vor dem Wahllokal

• vor Öffnung des Wahllokals zu klären:

– Ist das Wahllokal verständlich ausgeschildert? Ist erkennbar, um 
welches Wahllokal es sich handelt (Wahlbezirksnummer)?

– Ist ein eventuell zusätzlicher barrierefreier Zugang klar ausgeschildert 
und auch geöffnet?

– Hängen am oder im Gebäude die Wahlbekanntmachung und ein 
Stimmzettelmuster in gut lesbarer Größe aus?

– Ist vor und im Wahlgebäude jegliche Wahlwerbung entfernt?

 „Bannkreis“ für Wahlwerbung um das Wahllokal: etwa 20 Meter
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

• Umsetzung der erforderlichen coronabedingten Hygieneanforderungen:

ausreichend vorhandenes Desinfektionsmittel

• insbesondere zur Flächendesinfektion der Tische und Wahlkabinen

• sowie zur Desinfektion der Schreibstifte zum Wählen

 hierfür stehen zusätzlich Becher und Schalen bereit, um eine begrenzte Stückzahl 
auszugeben und im Anschluss zu desinfizieren (Ziel ist eine Art Kreislauf der Stifte)

• Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern

• ausreichend vorhandene Ersatzstifte und Masken
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

• Umsetzung der erforderlichen coronabedingten Hygieneanforderungen:

 Mindestabstand 1,5 m im und vor dem Wahllokal einhalten

• Empfehlung, dass sich nur so viele Stimmberechtigte gleichzeitig im Wahllokal aufhalten, 
wie Wahlkabinen (i.d.R. 3) vorhanden sind!

• maßgeblich ist jedoch im Einzelfall die Größe des Raums

• für den Bereich vor dem Wahllokal sind Bodenmarkierungen zielführend

• möglichst Einbahnstraßen-Wegesystem bilden

– bedeutet konkret, dass möglichst Ein- & Ausgang separat sind!
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

• Umsetzung der erforderlichen coronabedingten Hygieneanforderungen:

 Maskenpflicht im Wahlgebäude und Wahlraum!

– Empfehlung bei möglichen Maskenverweigerern:

• A) Aufforderung zum Tragen einer medizinischen Maske (hierfür liegen 30 Masken pro Wahllokal bereit)

• B) Wahlvorstand kann Personen, welche die Ordnung im Wahllokal stören, aus dem Wahlraum verweisen! Hinweis: 
Durch die temporäre Verweisung aus dem Wahlraum verliert die betroffene Person nicht ihr Wahlrecht. Sie kann 
ihr Wahlrecht ausüben, wenn sie nicht gegen die Ordnung verstößt.

• C) Im Ausnahmefall, um Eskalationen vorzubeugen, kann die Stimmabgabe ohne Maske ermöglicht werden, wenn 
kein Andrang herrscht und das Einverständnis aller Anwesenden vorliegt. Im Nachgang trifft der Wahlvorstand 
unmittelbar alle Hygienemaßnahmen (Desinfizieren und Lüften).

• D) Stimmberechtigte, welche aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können und durch ein ärztliches 
Attest davon befreit sind, stellen keine Ordnungsstörung dar.
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

• Umsetzung der erforderlichen coronabedingten Hygieneanforderungen:

 Maskenpflicht im Wahlgebäude und Wahlraum!

– Maskenpflicht gilt grundsätzlich auch für die Wahlhelfer*innen 

– Ausnahme davon ist während der Einnahme ihres Platzes, hinter einer Spuckschutzwand (dann 
keine Maskenpflicht)

– beim Auszählvorgang gilt wieder die grundsätzliche Maskenpflicht

• wahrscheinliche Unterschreitung Mindestabstand

• Hinweise = Auszählung ist öffentlich



Der Kreiswahlleiter 
für die Kommunalwahlen

15.11.2021 22

2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

 Aufstellen von Spuckschutzwänden 

– jeweils 3 Stück pro Wahllokal, siehe Skizze

– darüber hinaus sind noch weitere Reserven im Rathaus vorhanden (Rufen Sie uns bei Bedarf an)

 Regelmäßiges Lüften
– je nach Größe des Raums

– als Orientierungshilfe der Luftqualität dient ein CO2-Messgerät pro Wahllokal

• mittlerer Wert 1.001 – 1.500 ppm wird Lüftung empfohlen

• schlechter Wert ab 1.501 ppm wird Lüftung erforderlich

• Ab dem Wert 2.000 ppm kann der Alarm aktiviert werden

– siehe Abbildung auf der nächsten Folie
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

 CO2-Messgerät:
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

Muster:
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2. Wahlvorbereitung
c) Hygienemaßnahmen

 Allgemeine Hinweise zu den Hygienemaßnahmen:

– STIKO und RKI empfehlen (auch nach Impfung) die vorgeschlagenen Schutznahmen:

• Maskenpflicht

• Hygieneregeln

• Abstandsgebote

• Regelmäßiges Lüften

– Eine Nachweispflicht, ob „Geimpft, Genesen und/oder Getestet“, besteht gegenwärtig (Stand 
11.11.2021) durch die Umgangsverordnung in Brandenburg für Wahllokale nicht.

– Falls Wahlhelfer*innen am oder unmittelbar vor dem Wahltag sich unwohl fühlen und bspw. 
Erkältungssymptome aufweisen, liegen uns Schnelltests vor. 

– Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt (Tel. 03302 877-218) mit uns auf!
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3. Wahlhandlung

Der Kreiswahlleiter 
für die Kommunalwahlen
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3. Wahlhandlung

• Öffnung des Wahllokals

– Eröffnung der Wahlhandlung um 8 Uhr

→ Sind alle Türen zum Wahllokal geöffnet?

– Überprüfung der Wahlurne durch Wahlvorsteher/in:

• Wahlurne ist vor Beginn der ersten Stimmabgabe leer

• danach: öffentliche Verschluss mit Plomben der Wahlurne
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3. Wahlhandlung

Station 1 im Wahllokal

*
Prüfung

Wahlberechtigung
*

Ausgabe Stimmzettel
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⃰ zum Beispiel: Personalausweis, 
Reisepass, Führerschein, 
Schwerbehindertenausweis

3. Wahlhandlung

Station 1 im Wahllokal
 Prüfung der Wahlberechtigung

o möglichst Nachweis durch amtliches Dokument mit Lichtbild*

o Abgleich mit Wählerverzeichnis

o Stimmabgabevermerk (Häkchen ✔) im Wählerverzeichnis

 Rückgabe (!) der Wahlbenachrichtigung, für Stichwahl!!

 bei Wählenden mit Wahlschein:
o Stimmabgabevermerk entfällt

o Abgabe des Wahlscheins

 Ausgabe des Stimmzettels
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3. Wahlhandlung

Station 2
Stimmabgabe

*
Kennzeichnung Stimmzettel   

und Falten
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• Station 2 im Wahllokal

– Stimmabgabe und Falten des Stimmzettels 
durch die Wählenden (Stimmabgabe darf nicht 
erkennbar sein)

– wählende Person kann auch eigenen Stift 
(dokumentenecht!) verwenden

 Ausradieren der Stimmabgabe durch Dritte wird 
strafrechtlich geahndet (§ 107a StGB)

3. Wahlhandlung
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3. Wahlhandlung

Station 3
*

Einwurf in Wahlurne
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• Station 3 im Wahllokal

– Freigabe der Wahlurne durch die vorstehende Person 

– nach Freigabe: Einwurf des Stimmzettels

– Abstreichen der Zählliste für Wahlbeteiligung

3. Wahlhandlung
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• weitere Hinweise zur Wahlhandlung

– Verbot der Doppelwahl:

Person mit „W“-Vermerk (oder „WB“) im Wählerverzeichnis kommt ohne 
Wahlschein → keine Teilnahme an der Urnenwahl, da möglicherweise 
Stimme bereits per Briefwahl abgegeben wurde

– Korrektur der Stimmabgabe:

Person will Stimmabgabe korrigieren → Aushändigung eines neuen 
Stimmzettels, nachdem alter Stimmzettel im Beisein der Wahlvorsteherin/ 
des Wahlvorstehers zerrissen wurde

3. Wahlhandlung
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• weitere Hinweise zur Wahlhandlung

– Sicherung des Wahlgeheimnisses:

• Grundsatz: pro Wahlkabine nur eine Person

– Ausnahme 1: Kleinkinder, die nicht unbeaufsichtigt warten können

– Ausnahme 2: Unterstützung einer körperlich beeinträchtigten (Seh-/Schreibfähigkeit) oder des 
Lesens unkundigen Person durch eine Hilfsperson (Begleitperson oder ein MdW)

• Stimmzettel muss in Wahlkabine gefaltet werden

• Verbot von Selfies in der Wahlkabine beziehungsweise
Fotografieren oder Filmen der eigenen
Stimmabgaben oder der Stimmabgabe anderer Person (§ 107c StGB),
wenn wählende Person + dessen Votum identifizierbar

bei Missachtung:
Handhabung wie 
bei Korrektur der 

Stimmabgabe

3. Wahlhandlung
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• weitere Hinweise zur Wahlhandlung

– Sicherung einer störungsfreien Stimmabgabe:

• Grundsatz: Ton- und Bildaufnahmen im Wahlraum unzulässig (auch für 
Medienvertretende) → Ausnahme: Einverständnis aller Personen, die 
aufgenommen werden sollen, liegt vor

• bei störendem Verhalten von Personen → Gebrauch des Hausrechts durch 
Wahlvorstand zulässig 

• bei überlangem Aufenthalt von Personen in der Wahlkabine → Aufforderung 
zum Verlassen der Wahlkabine, damit nachfolgende Personen wählen können

• dabei ruhig und bestimmend auftreten

• im Notfall Wahlleitung oder Polizei rufen

3. Wahlhandlung
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• Schließung des Wahllokals um 18 Uhr

– noch anwesende Personen im Wahlraum sowie Personen, die sich vor 18:00 Uhr in die 
Warteschlange eingereiht hatten, müssen zur Stimmabgabe zugelassen werden

– Wiederherstellung der Öffentlichkeit nach der letzten Stimmabgabe

o zur Konkretisierung = Sperren des Wahllokales bis Alle gewählt haben

o dennoch ist faktisch der Öffentlichkeitsgrundsatz zu wahren (#Wahlbeobachter)

o das Verschließen des Wahllokals ist zu keiner Zeit erlaubt!

– Unterlagen (nicht ausgegebene Stimmzettel, Wählerverzeichnis, usw.) sind von den 
Tischen zu entfernen

– Überprüfung der Wahlurne auf Unversehrtheit

3. Wahlhandlung
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4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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4. Ermittlung des Wahlergebnisses

• 1. Schritt: Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr)

– Öffnung und Entleerung der Wahlurne

– Zählen der Stimmzettel

– die Anzahl der Stimmzettel und Stimmabgabevermerke 
wird in der Niederschrift erfasst (Abschnitt 3, Nummer 3.2.1 und 3.2.2)

– die Anzahl der Wähler mit Wahlschein (B 1) wird in der Niederschrift erfasst 
(Abschnitt 3, Nummer 3.2.3)

– die Anzahl aller Wähler (Stimmabgabevermerke + B 1) wird in der Niederschrift 
erfasst (Abschnitt 3, Nummer 3.2.4)

– Überprüfung, ob die Anzahl aller Wähler (3.2.4) mit der Anzahl der Stimmzettel 
(3.2.1) übereinstimmt
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• 2. Schritt: Auslegen der Sortierblätter für Stapelbildung in der Mitte des Tisches

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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• 3. Schritt: Zuständigkeiten im Stimmabgabeverfahren

– die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher überwachen das gesamte 
Stimmabgabeverfahren, bestimmen die auszählenden und schriftführenden 
Mitglieder und weisen diese entsprechend an; sie geben Entscheidungen und 
Ergebnisse mündlich bekannt

– die Schriftführerin bzw. der Schriftführer erfassen auf Anweisung die Zählliste(n), 
die Sortierblätter und die Niederschrift

– die zur Auszählung bestimmten Mitglieder reichen die Stimmzettel mit 
mündlichen Stimmabgabehinweis an die Wahlvorsteherin bzw. der 
Wahlvorsteher 

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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• 4. Schritt: Stimmabgabeverfahren

− die von der Wahlvorsteherin bzw. dem Wahlvorsteher bestimmten Personen des 
Wahlvorstandes übergeben in geordneter Weise den Stimmzettel mit mündlichen 
Stimmabgabehinweis an die Wahlvorsteherin bzw. den Wahlvorsteher

− die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher verkündet mündlich die Stimmabgabe
− sodann notiert die Schriftführerin bzw. der Schriftführer die Stimmabgabe auf der 

Zählliste 
− sodann legt die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorsteher den Stimmzettel auf das 

entsprechende Sortierblatt der gültigen oder ungültigen Stimmen 

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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4. Ermittlung des Wahlergebnisses

• 5. Schritt: Sonderfall

− ist die Gültigkeit eines Stimmzettels nicht zweifelsfrei feststellbar, so muss der 
Wahlvorstand einen Beschluss zur Gültig- oder Ungültigkeit des Stimmzettels fassen; 
dieser wird mit dem entsprechenden Vermerk versehen und als gültige bzw. 
ungültige Stimme gewertet (Zählliste) und auf das entsprechende Sortierblatt D1.1 
bis D4.1 (gültige) bzw. C 4 (ungültige) gelegt
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4. Ermittlung des Wahlergebnisses

• 6. Schritt: Rechnerische Prüfung nach Ende Zählvorgang

 Anzahl der Wähler bzw. Stimmzettel „Kennbuchstabe B“  = Gesamtsumme aller gezählten Stimmzettel der 
Sortierblätter

 Summe der Sortierblätter D 1 + D1.1     =  Summe der gültigen Stimmen des Kandidaten D 1 auf der Zählliste

 Summe der Sortierblätter D 2 + D2.1     =  Summe der gültigen Stimmen des Kandidaten D 2 auf der Zählliste

 Summe der Sortierblätter D 3 + D3.1     =  Summe der gültigen Stimmen des Kandidaten D 3 auf der Zählliste

 Summe der Sortierblätter D 4 + D4.1     =  Summe der gültigen Stimmen des Kandidaten D 4 auf der Zählliste

 Summe der Sortierblätter C 3 + C 4        =  Summe der ungültigen Stimmen auf der Zählliste
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• 7. Schritt: Übertrag Niederschrift (Abschnitt 4)

− die Anzahl der Wahlberechtigten laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk (A 1)
− die Anzahl der Wahlberechtigten laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk (A 2 (i.d.R. Wahlschein))
− die Anzahl der im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragenen Wahlberechtigten (A 1+A 2) 
− Erfassen der Wähler insgesamt unter B
− Erfassen der ungültigen Stimmen aus den Sortierblättern C 3 + C 4 unter C
− Erfassen der gültigen Stimmen aus den Sortierblättern D 1+D1.1 bis D 4+D4.1 unter D (allgemein und 

jeweils für den Kandidaten)
− im Anschluss werden die Sortierblätter in den Sammelkarton verpackt

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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4. Ermittlung des Wahlergebnisses

• 8. Schritt: Schnellmeldung an die Wahlverantwortlichen der Wahlbehörde (877-190)
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• 9. Schritt: Anlagen zur Niederschrift (sind in der grünen Mappe bei der 
Wahlzentale abzugeben)

− zurückgewiesene Wahlscheine
− Stimmzettel über deren Gültigkeit besonders beschlossen wurde (C 4 sowie D1.1 bis D4.1)
− Zählliste(n)
− ggf. separate Vermerke über Vorkommnisse nach Abschnitt 2, Nummer 2.7, sofern nicht in 

Niederschrift erfasst

• 10. Schritt: Ausfertigung Niederschrift

− die Niederschrift ist nebst aller Anlagen (9. Schritt) und vollständig – wie vorgegeben – zu erfassen 
und von allen M.d.W. zu unterzeichnen und sodann an die Wahlverantwortlichen der Wahlbehörde 
(Rathaus 2. OG) zu übergeben

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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• 11. Schritt: Nachbereitung Sammelkarton

Dieser enthält (jeweils verpackt und verschnürt!!!)

− alle gültigen Stimmzettel, die nicht der Niederschrift beigefügt wurden; geordnet 
nach Stimmabgabe, (D 1 bis D 4)

− alle ungültigen Stimmzettel, die nicht der Niederschrift beigefügt wurden (C 3)
− alle Wahlscheine, die nicht der Niederschrift beigefügt wurden
− Sortierblätter zusammengeheftet
− Wählerverzeichnis
− Straßenverzeichnis

4. Ermittlung des Wahlergebnisses
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5. Gültige und ungültige Stimmabgaben
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5. Gültige und ungültige Stimmabgaben

• Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

− nicht amtlich hergestellt, 
− keine Kennzeichnung oder mehr als eine unzulässige Kennzeichnung enthält,
− den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
− einen Zusatz enthält,
− einen Vorbehalt enthält oder
− völlig durchgestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten ist
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5. Gültige und ungültige Stimmabgaben

 die Musterbeispiele (für die Europawahl) dienen zur 
Veranschaulichung bei der Vorbereitung und als 

anwendbare Entscheidungshilfe
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Ausblick

• gewählt ist nach § 72 Absatz 2 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, die jedoch 
mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten umfassen muss

• Wahlbeteiligung im Vergleich
– LRW 2015 = Hennigsdorf 25,4 % & Landkreis Oberhavel 29,2 %
– LRW Stichwahl = Hennigsdorf 17,5 % & Landkreis Oberhavel 20,7 %
– ABER: Stimmanzahl in Oberhavel, die 15 % der Wahlberechtigten umfassen, waren 26.267

• damaliger Bewerber erhielt nur 21.288 (!) Stimmen 
• nach § 40 Absätze 2 bis 4 i.V.m. § 127 Absatz 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg erfolgte die Wahl 

des Landrates durch den Kreistag am 27. Mai 2015 
• gewählt wurde Ludger Weskamp (SPD)

• Daher die Bitte an die Wahlvorstände, dass die Wähler*innen bei der Hauptwahl 
auch auf die wahrscheinliche Stichwahl und deren Bedeutung hingewiesen werden!!
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Ausblick

 gemäß dem Motto: „Nach der Wahl ist vor der Wahl“

 etwaige Stichwahl findet am 12.12.2021 statt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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